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Editorial
Peter Damm, 
Stv. Bundesvorsitzender

Wie anerkennend sich auch immer Politiker und Ministerialbeamte über die Erfolgsgeschichte 
„Rechtspfleger“ äußern, wie sie sich auch ständig bemühen auszudrücken, wie unentbehrlich 
der Rechtspfleger in der deutschen Gerichtsbarkeit sei, so sind es doch - realistisch betrachtet 
- andere Motive, die den Rechtspfleger geboren haben und ihn am Leben erhalten, wenn 
es gewünscht ist. Von den Reichsentlastungsgesetzen bis hin zum Justizmodernisierung
sgesetz wird deutlich, dass der Rechtspfleger vordringlich ein justizpolitisches Produkt der 
Richterentlastung ist. Dabei hat es der jeweilige Gesetzgeber vermieden - ob aus Achtung vor 
der Verfassung, politisch motivierter Bequemlichkeit oder verborgenen Hintergrundinteressen 
- eine klare Einbindung des Rechtspflegers in die Rechtsprechung vorzunehmen. Ein 
juristisches Bekenntnis, die Rechtsprechung ist Richtern und Rechtspflegern anvertraut, 
suchen wir vergeblich. 
Der Rechtspfleger hat die ihm übertragenen richterlichen Aufgaben effektiv und mit fachlicher 
Kompetenz erfüllt; rein statistisch werden zum Beispiel mehr als die Hälfte der amtsgerichtlichen 
Entscheidungen von Rechtspflegern getroffen. Prozesse entwickeln häufig eine eigene Dynamik 
und so hat sich der Rechtspfleger zu einem unabhängigen Rechtspflegeorgan entwickelt, an 
dessen Qualität es keine Zweifel mehr gibt. Dennoch werden eben solche immer wieder ins 
Spiel gebracht. Die Motive derer, die dieses Spiel betreiben, können nicht von edler Natur sein. 
Genausowenig edelmütig sind jüngste Bestrebungen zur „Begrenzung“ der Prozeßkostenhilfe, 
die darauf abzielen, dem Rechtspfleger die Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu übertragen, während dem Richter die Prüfung der Erfolgsaussicht bzw. des 
Kriteriums Mutwilligkeit, also letztlich die Entscheidung verbleiben soll. Doppelzuständigkeit 
wird plötzlich zur Verfahrensoptimierung, weil „die gerichtliche Praxis beklagt, dass diese 
Prüfung ... kaum mehr handhabbar ist. ... Dies hat zu einer umfangreichen Kasuistik geführt, 
die vom einzelnen Richter nur noch schwer überblickt werden kann.“ Der Rechtspfleger indes 
ist „ohne Weiteres in der Lage“, „besonders prädestiniert“ usw.  Die besondere Qualität 
des Rechtspflegers wird herausgehoben, was uns natürlich nur Recht sein könnte, wenn da 
nicht das Ziel wäre. Nicht ein unliebsamer Teil, nein die Übertragung eines vollständigen 
Verfahrens, in welchem Bereich der Rechtsprechung auch immer, wird effizient und sowohl 
dem Anspruch des Bürgers wie der Justiz an den Rechtspfleger gerecht werden; eigener 
Anspruch und Selbstverständnis sind da impliziert.
Tendentielle Akzente, die den Rechtspfleger als Richterassistenten sehen, finden sich aber 
auch in der Studie „Zukunftsfähige Justiz Strukturreform durch Konzentration auf ihre 
Kernaufgaben“. Ob der Rechtspfleger künftig eben auch ein solcher sein sollte, will ich hier nicht 
untersuchen. Aber in der Auseinandersetzung mit den Vorschlägen der Justizministerkonferenz 
für eine „Große Justizreform“ fehlt bisher ein zukunftsfähiges Profil des Rechtspflegers; seine 
Qualität gilt es gleichermaßen zu stärken wie die des Richters. Es sei denn, der Rechtspfleger 
soll in Schönheit sterben.   
Ein Ausdruck, wie er - in der heute geläufigen Form übertragen - gebraucht wird im Sinne: 
Sich trotz seiner Qualität nicht durchsetzen zu können und wieder aus einem Bereich 
zu verschwinden. Der Rechtspfleger, der mal eine Episode in der Geschichte deutscher 
Gerichtsbarkeit war, ein Rechtspflegeorgan, was sich eine starke Lobby nicht sichern konnte 
und damit untergehen musste.   
Aber sind wir nicht eben diese Lobby, sind wir nicht gerade jetzt aufgerufen, eine starke Lobby 
für den Rechtspfleger zu bilden. Der Bund Deutscher Rechtspfleger muss dafür im Konzert mit 
anderen eintreten, dass der Rechtspfleger eben nicht in Schönheit stirbt.
Ihr Peter Damm
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Rechtspfleger in Berlin 
Präsidiumssitzung vom 22.-23.04.2005

Vorspiel
Beschlüsse der JuMiKo – Eckpunkte, deren Substanz im  
      Nebel liegt.

Für die Mitglieder der Bundesleitung begann die Berlin-Woche 
schon am Mittwoch im Gespräch mit den rechtspolitischen 
Sprechern der SPD-Bundestagsfraktion Joachim Stünker, der 
CDU-Fraktion Dr. Jürgen Gehb und der FDP-Fraktion Rainer 
Funke. Beherrschendes Thema waren die Eckpunkte einer 
„Großen Justizreform“, wie sie von den Justizministerin-
nen und -ministern im Herbst 2004 beschlossen waren. 
Übereinstimmende Aussage: Mit uns ist die Reform so nicht 
zu machen. Dem schloss sich am Donnerstagvormittag 
ein ausführliches Gespräch der Bundesleitung bei 
Justizministerin Brigitte Zypries an. Die Ministerin informierte 
über die aktuellen Gesetzgebungsvorhaben, u. a. über den 
in Kürze vorliegenden Entwurf eines FGG-Reformgesetzes. 
Aus den Beratungen der Länder zur Justizreform wurde 
neben einzelnen Zwischenberichten darauf verwiesen, dass 
hinsichtlich der Aufgabenübertragung/ Auslagerung eine 
Praxisbefragung erfolgen solle. 

Präsidium

Die Mitglieder, d. h. die Vorsitzenden bzw. Vertreter der 
Verbände, hatten ausführlich Gelegenheit aus ihrem 
Verbandsleben und der Landespolitik zu berichten. Während 
die Rechtspflegerkollegen in Bayern sehr intensiv mit ihrer 
Ministerin über die von ihr favorisierte Übertragung der 
Nachlasssachen auf die Notare zu diskutieren hatten, widmete 
sich Kollege Peter Reimers mit seinen Vorstandskollegen sehr 
intensiv der Mitgliederbetreuung und Mitgliederwerbung. 
Auch Erfolge auf diesem Feld sind es wert erwähnt zu 
werden, denn angesichts abnehmender Studentenzahlen 
ist es durchaus nicht selbstverständlich, dass die Verbands-
stärke zunimmt.

Öffentlichkeitsarbeit des Bundes weiter in der Kritik

Es sind die zwei Säulen der Öffentlichkeitsarbeit des 
Rechtspflegerverbandes, die nach wie vor Anlass zur Sorge 
geben. Der BDR muss sich bemühen, stabile Kontakte zu 
den Medien zu entwickeln, was angesichts der Position 
des Verbandes unter den Aspekten Lobby, Bekanntheit 
des Rechtspflegers und Schlagzeilenträchtigkeit seiner 
Tätigkeit ein schwieriges Unterfangen ist. Andererseits ist im 
Zeitalter modernster Medien die Internet-Präsenz ein nicht zu 
unterschätzender Faktor. Schnelle Informationsmöglichkeit 
für Politiker und Journalisten und Kommunikationsfeld für 
den Rechtspflegerverband. Das Präsidium hat hier völlig zu 
Recht stärkere Aktivitäten der Bundesleitung eingefordert. 
Andererseits scheint ein Startbonus für den Öffentlichkeits-

referenten Ralf Prokop angezeigt, zumal die Delegierten des 
Rechtspflegertages in Karlsruhe noch der Auffassung waren, 
dass in konzeptioneller Richtung aus verbandseigenen 
Kräften der Neuaufbau der Internet-Seite möglich wäre.
Mit Blick auf die vom Verband Sächsischer Rechtspfleger 
vorgestellte attraktive Internet-Präsenz, der sich 
zwischenzeitlich auch der Bund Deutscher Rechtspfleger 
Sachsen-Anhalt angeschlossen hatte, beauftragte das 
Präsidium die Bundesleitung bis Ende Mai eine neue 
Homepage zu erstellen.

Rechtspflegerverband und Justizreform – 
     Erfolgsmeldungen aus Hessen

Grund zur Freude für die Verbandskollegen aus Hessen. Der 
Kollege Lang – in Vertretung des Vorsitzenden Karl-Heinz 
Fischer – konnte dem Präsidium berichten, dass es durch 
viele Aktivitäten und mit großer Beharrlichkeit gelungen 
ist, eine Auslagerung des Grundbuchgerichts im Sinne der 
von Ministerpräsident Koch beabsichtigten Errichtung einer 
Bodenmana-gementbehörde zu verhindern. Justizminister 
Christean Wagner gab eine entsprechende Erklärung am 
14.03.2005 auf dem Hessischen Rechtspflegertag in Hanau-
Steinheim ab. Auch der Vorsitzende Axel Hahn (BDR Saarland) 
konnte darauf verweisen, dass Justizminister Hecken nicht 
an ein Outsourcing denkt. 

In Auseinandersetzung mit den Beschlüssen der 
Justizministerkonferenz vom 25.11.2004 muss der 
Rechtspflegerverband seine Positionen definieren, d. h. 
die Aufgaben der Gerichtsbarkeit aus seinem Verständnis 
heraus neu bestimmen und eigene Vorschläge für eine 
zukunftsfähige Justiz unterbreiten.

Arbeitsgruppe „Fortentwicklung des Rechtspfleger- 
     rechts“ legt Arbeitspapier vor

Das Arbeitspapier Fortentwicklung des Rechtspflegerrechts 
und des Berufsbildes Rechtspfleger wurde vom Präsidium 
gebilligt und die Arbeitsgruppe gebeten, die Überlegungen 
fortzuführen, ein neues Berufsbild des Rechtspflegers zu 
entwickeln. 
Die Arbeitsgruppe hatte sich zunächst mit der Studie 
„Zukunftsfähige Justiz Strukturreform durch Konzentration 
auf die Kernaufgaben“ auseinandergesetzt. Im Weiteren sind 
im Ansatz bereits Vorschläge, die eine neue Funktionalität 
und Qualitätsverbesserungen der Justiz in verfahrens- 
und materiell rechtlicher Hinsicht beinhalten, unterbreitet 
worden. 
Einzelheiten werden später veröffentlicht.
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Reform des öffentlichen Dienstrechts –  
     Strukturreformgesetz

Dass es für den Rechtspflegerverband sehr schwierig 
sein würde, die Besonderheiten der beruflichen Spezies 
einzubringen, zeigte sich bereits in einem ersten Gespräch, 
dass die Bundesleitung am 21.04.2005 mit dem dbb 
in Berlin geführt hatte. Die Verhandlungen der dbb-
Spitze mit dem Bundesinnenminister decken lediglich 
die allgemeinen beamtenrechtlichen Fragen ab. Vor 
allem die Grundzüge der künftigen Besoldung, die Frage 
einer Teilhabe der Rechtspfleger an leistungsbezogenen 
Bezahlungselementen werden noch intensiv diskutiert 
werden müssen. Der Reformprozess müsse genutzt werden, 
um endlich amtsangemessene Bezahlungsperspektiven für 
die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger zu eröffnen. Eine 
gebündelte, wirkungsgleiche Einbindung in der R-Besoldung, 
ohne über einen längeren Zeitraum zu Mehrbelastungen für 
die Finanzhaushalte von Bund und Ländern zu führen, würde 
als realistischer Ansatz gelten.

Reform der Juristenausbildung

Über die 16. Glienicker Gespräche, in denen in der Vorwoche 
die Entwicklung der Fachhochschulen im sogen. Bologna-
Prozess weiter im Mittelpunkt stand, berichtete Prof. Joachim 

v. Schuckmann. Thesenhaft schilderte er einen Workshop, 
der die Perspektiven des Rechtspflegerstudiums im Auge 
hatte.  
Das Studium der Rechtspflege sollte auf einen dreijährigen 
Studiengang „Bachelor of law“ (6 Semester) umgestellt 
werden. Die Notwendigkeit, für Rechtspfleger einen 
Studiengang „Master of law“ einzuführen, würde gegenwärtig 
nicht gesehen. Ferner solle der Bachelor-Studiengang kein 
allgemein juristisches Studium sein, sondern – wie bisher 
– berufsfertige Absolventinnen und Absolventen für den 
Rechtspflegerdienst hervorbringen. Die Qualität müsse im 
Vergleich zum bisherigen Diplom-Studiengang beibehalten 
werden. Eine bundeseinheitliche Konzeption würde die 
Einführung des Studienganges „Bachelor of law“ für 
Rechtspfleger sicherlich fördern.  
  
Die Mitglieder des Präsidiums nahmen darüber hinaus, die 
Sachstandsberichte der Bundesleitung zu Fragen der Rechs-
entwicklung und dem Stand einzelner Gesetzgebungsverfah-
ren (z. B. Betreuungsrechtsänderungsgesetz, Insolvenzrecht 
u. a.) zur Kenntnis. In größerer Ausführlichkeit wurden die 
Fragen der Personalbedarfsberechnung erörtert. Der im Feb-
ruar durchgeführte Workshop des BDR zu PEBB§Y wird zeit-
nah entsprechende Ausarbeitungen, die Handreichung für 
den Umgang mit PEBB§Y sein können, den Mitgliedern zur 
Verfügung stellen.  Da
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Große Justizreform
Auswirkungen auf Rechtsuchende und Rechtspflege

Evangelische Akademie Bad Boll

16. - 18. November 2005
 
Nicht nur eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich über rechtliche 
und rechtspolitische Themen auszutauschen, sondern auch 
der Ort Interessierte anderer Berufsgruppen zu treffen und 
ihren Blickwinkel auf die Rechtspflege kennenzulernen, bietet 
die Evangelische Akademie Bad Boll in Zusammenarbeit mit 
dem Bund Deutscher Rechtspfleger alljährlich im November 
Podium und Diskussionsforen, die sich mit aktuellen Fragen 
unserer Zeit beschäftigen. Die diesjährige Akademietagung 
in Bad Boll beschäftigt sich mit den Auswirkungen, die eine 
Große Justizreform auf Rechtsuchende und Rechtspflege 
haben würde.
Die Aktualität des Themas wird dadurch unterstrichen, dass 
nahezu zeitgleich die Justizministerinnen und - minister über 
erste Gesetzesvorlagen zu einzelnen Eckpunkten der Reform 
in Berlin beraten werden.

Die Vorträge und Diskussionen befassen sich mit dem Wert 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit für die Rechtsuchenden sowie 
mit der Novellierung des FGG-Gesetzes. Die Teilnehmer 
werden sich auch über Fragen der Qualitätsstandards und 
des  Qualitätsmanagements austauschen. 

In den auch in diesem Jahr stattfindenden Arbeitskreisen 
geht es um:

 - Rechtsgewährung mit Qualität: Erwartungen der 
Rechtsuchenden - neue Modelle der Justiz,

  - Inflation der Verbraucherinsolvenzen: Abhilfe für 
Rechtspflege und Rechtsuchend,

  - Europäisches Gesellschaftsrecht - Auswirkungen auf 
Grundbuch und Handelsregister in Deutschland,

  - Rechtspfleger bzw. Rechtspflegerin - ein Beruf mit 
Zukunft: Wie soll das Studium aussehen?

Die abschließende Podiumsdiskussion ist dem Hauptthema 
gewidmet. Soll die Justiz auf Kernaufgaben beschränkt 
werden? - diese Frage wird von den Experten im Podium 
sicher kontrovers diskutiert werden. 
      Da

Tagungskalender  
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Bedeutung der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
am Beispiel des Nachlaßverfahrens 
Festversammlung anläßlich des Delegiertentag des Verbandes Bayerischer Rechts-
pfleger vom 15. - 16. Juli 2005 auf Schloß Banz 

In die richtige Stimmung versetzt, etwas Aufregendes zu 
vertragen, waren die Delegierten und Festgäste am Samstag 
im Kaisersaal von Kloster Banz schon durch Veit Meier einen 
jungen Bamberger, der in Weimar Musik studiert, und zwar 
durch seine erfrischende Interpretation von Otto Reutters 
Couplet „Mit der Uhr in der Hand“.

Mit der Uhr in der Hand - Sinnbild für die Eile, mit der 
die Justizministerinnen und -minister die vorgebliche 
Notoperation an der deutschen Justitia vorbereiten. 
Verläßlichkeit wäre da eher ein Stichwort, das man der 
Justizpolitik in diesen Tagen wünschen würde. Aber - wie so 
oft - ist der Wunsch nur der Vater des Gedankens. 
Das Thema des Festvortrags, dass sich die Bayerischen 
Rechtpflegerkollegen als Motto ihres Verbandstages für 
diesen 16. Juli 2005 gegeben hatten: „Nochmals Große 
Justizreform - Bedeutung der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
am Beispiel des Nachlaßverfahrens“ zielt im Kern auf die 
von der Bayerischen Justizministerin Dr. Merk präferierte 
Übertragung der Nachlaßsachen auf die Notare. In seinem 
Festvortrag offerierte Peter Gummer, Präsident a. D. des 
Bayerischen Obersten Landesgerichts, jenes Gerichts also, das 
über Jahrzehnte die Rechtsprechung in Angelegenheiten des 
Familienrechts und der Freiwilligen Gerichtsbarkeit geprägt 
und in einem Fahrwasser von Einheitlichkeit und Kontinuität 
geführt hat, eine kritische Analyse vom Reformbedarf bis hin 
zu den Wirkungen. Er selbst als letzter Präsident eines Gerichts, 
das schon zu den Akten der Gerichtsverfassung gelegt und 
zum Opfer stringenter bayerischer Fiskalpolitik geworden ist, 
warf mit einigem Scharfsinn, zuweilen mit einem ironischen 
Einschlag ein paar sehr interessante Schlaglichter auf diese 
„Große Justizreform“ im „kleinen Nachlaß“.
Es muß wohl eines jener Kamingespräche gewesen sein, 

in dem sich die Justizministerinnen und -minister bzw. 
Staatssekretäre weit ab jeder fachlichen Beratung auf 
das geeinigt haben, was sie am 25. November des Jahres 
2004 der deutschen Öffentlichkeit bzw. in den Medien als 
Große Justizreform ankündigten. Präsentiert wurde ein 
bunter Strauß, ein Bündel von Zielen, angefangen mit der  
Vereinheitlichung der Gerichtsverfassungen über funktionale 
Zweigliedrigkeit, Aufgabenübertragung/ Auslagerung bis hin 
zu Qualitätssicherung und -management.

Nach einem kurzen Ausflug in die Historie von Justizreformen 
und Reformgesetzen, an dessen Ende Gummer an ein 
Versprechen der Politik erinnerte, sich nach der Reform der 
Zivilprozeßordnung mit derartigen Vorhaben zurückzuhalten, 
wandte er sich dem Begriff Reform selbst zu. Dies um einige 
Minuten später festzustellen, Justitia sei nicht außer Form, 
ein Anlaß zu Eile sei nicht zu erkennen. Woher also dieser 
Reformeifer? Ist es die Sorge um finanzielle und personelle 
Opfer, die der Rechtspflege zugemutet werden könnten.
Wieviel Veränderung verträgt die Justiz überhaupt noch, 
ohne daß die Rechtsstaatlichkeit in Gefahr gerät? Gummer 
formuliert schärfer: Es sei schlicht  Mißbrauch des Begriffes 
Reform, der von den Justizministerinnen und -ministern 
betrieben werde, weil nämlich damit stillschweigend 
suggeriert wird, daß sowohl Bedarf als auch Potential 
vorhanden wäre. Beides ist indes nicht vorhanden. 
Wenn die Justizministerinnen und -minister mit Methoden, 
wie sie in der Wirtschaft zu Tage treten, hingehen, um Justiz 
zukunftsfähig zu machen, so sind bei realistischer Betrachtung 
die Grenzen schnell ausgemacht. Betriebsstillegungen 
(Schließung von Gerichten), Aufschläge auf den Kaufpreis 
(Gebührenerhöhungen), um wirtschaftliche Verluste 
auszugleichen, stehen jedenfalls noch unter dem Zeichen 
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Anmerkung des Redakteurs:  Der Beitrag ist im Wesentlichen eine originäre 

Wiedergabe der Mitschrift des Autors zum Vortrag „Nochmals Große Justizreform 

- Bedeutung der freiwilligen Gerichtsbarkeit am Beispiel des Nachlaßverfahrens 

von Peter Gummer, Präsident des Bayerischen Obersten Landesgerichts a. D. 
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sozialstaatlicher Verpflichtung und dem Rechtsstaatsprinzip 
sowie der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG.
Auch denkt man an die Veräußerung von Betrieben 
oder Betriebsteilen. Den Gerichtsvollziehern winkt die 
Freiberuflichkeit. Wird nicht aber zu Recht die Durchsetzung 
privater Ansprüche dem staatlichen Machtmonopol 
unterstellt; muß, was für Urteile gilt, nicht auch für die 
zwangsweise Durchsetzung von Urteilen gelten? Wollen wir 
die Wiedererrichtung von Schuldtürmen? Eins steht bereits 
jetzt fest: Die Zeche zahlt der Rechtsuchende.

Stichwort: Auslagerung oder Übertragung des Nachlaßwe-
sens auf Notare.
Auf der Suche nach einem Motiv, das die Notare 
umtreiben könnte, gelangt Gummer zu dem Problem der 
Dienstleistungsfreiheit innerhalb der Europäischen Union und 
entdeckt insoweit eine höchst merkwürdige Konstellation. 
Die Übernahme dieser Aufgabe durch die Notare - einer 
Aufgabe, die die Justizministerinnen und -minister bisher 
der Rechtsprechung bzw. Rechtspflege vorbehalten sahen, -  
wird als Nachweis genutzt, darzustellen, dass diese Aufgabe 
eben nicht dem freien Dienstleistungsverkehr zugänglich sei. 
Brüssel contra deutsche Gesetztgebung?
Weiter: Gummer macht die Kostenrechnung in Nachlaßsachen 
auf.
Bundesweit sind ca. 110 Richter, 590 Rechtspfleger und 1000 
Servicekräfte mit Nachlaßsachen beschäftigt; entspricht einer 
Einsparung von ca. 1.700 Stellen. Dem stehen Gebühren- 
also Einnahmeverluste gegenüber. Bayern hat eine Deckung 
von 154 %, Baden-Württemberg von 139 % festgestellt. 
Alles spricht also dafür, daß die Justiz in Nachlaßsachen 

kostendeckend arbeitet. Eine Entlastung der öffentlichen 
Haushalte ist damit ausgeschlossen. Die Justizminister 
haben jedoch einen anderen Blickwinkel. Einnahmen werden 
nicht dem Justizhaushalt zugeschrieben; was zählt, ist eine 
Verringerung des Stellenplans. Wie Gummer meint, ein recht 
einfältiger Blick. Seine Schlußfolgerung: Die Justiz sollte 
lieber die Finger von einer Übertragung lassen.
Eine andere, bisher nicht beachtete Sicht betrachtet 
der Präsident a. D. Peter Gummer danach: Wie sind die 
Erwartungen des Bürgers. 
Gerichte bestehen seit jeher. Denn was nützt es, daß es Recht 
im Gemeinwesen gibt, wenn niemand da ist, der dem Recht 
zur Herrschaft verhilft?
Gerichte sind geschätzt wegen ihrer Unabhängigkeit. Der 
Bürger geht zum Notar als dem sachkundigen Berater, wenn 
es darum geht, schriftlich oder mündlich, zu einem Vertrag 
einer Erklärung etc. beraten zu werden. Wenn es dann um 
die Entscheidung geht, erwartet der Bürger das Gericht. Er 
unterscheidet dabei nicht nach dem Namen. Sein Anliegen 
vorzubringen, rechtliches Gehör zu erhalten, sein Anliegen 
unabhängig in einem objektiven Verfahren geprüft zu 
wissen, das ist es, was er erwartet - die mit Unabhängigkeit 
ausgestattete Autorität des Gerichts. Und da spielt es für ihn 
keine Rolle, ob es sich gerade um ein Zivilurteil oder einen 
Erbschein handelt.
Eine sachorientierte Aufgabenteilung zwischen Notar und 
Rechtspfleger wird dann erreicht, wenn der Kernbereich, 
das eigentliche Erbscheinsverfahren, bei Gericht verbleibt. 
Die gerichtliche Entscheidung Erbschein indes wird im 
praktischen Rechtsverkehr vollzogen; sie erlaubt die 
Einbeziehung des ererbten Vermögens in den Rechtsverkehr. 
Darin liegt die wirkliche Bedeutung des Erbscheinsverfahrens. 
Die Beteiligten, in der Regel die Verwandten des Erblassers 
bringen ein hohes Streitpotential mit. Hieraus ergibt sich 
gerade eine Interessenlage, die die gerichtliche Kompetenz 
einfordert.
Das Erbscheinsverfahren als rechtsförmliches Verfahren 
mit den Grundsätzen der Amtsermittlung, der Gewährung 
rechtlichen Gehörs (§§ 2358, 2360 u. 2353 BGB) ist mit den 
für ein gerichtliches Verfahren typischen Vorgaben versehen, 
die im Kern der Amtstätigkeit des Notars fremd sind. Dem 
Berufsbild des Notars ist die Beratung und Betreuung 
des einzelnen Mandanten in dessen eigenen rechtlichen 
Angelegenheiten immanent, nicht die Entscheidung in einem 
rechtsförmlichen Verfahren. 
Die reibungslose Arbeitsweise der Nachlaßgerichte ist wie 
die kompetente Wahrnehmung der Aufgaben durch die 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger beredtes Argument 
für die Bewahrung dieses gerichtlichen Verfahrens.

Es folgt gleichwohl dem Selbstverständnis des Autors, wenn 
er darlegt, daß im Kontext mit der Arbeit der Gerichte auch 
die Qualität  und die juristische Qualifikation der Notare über 
jeglichen Zweifel erhaben ist.
Es ist ein Irrweg, auf den sich die Macher dieser „Großen 
Justizreform“ begeben, wenn sie die weitest gehende 
Übertragung der Nachlaßsachen auf die Notare verkünden 
und Gesetzesgestalt annehmen lassen. Und es bedeutet am 
Ende einen Abbau von Rechtsstaatlichkeit. 
            
  Ein zusammenfassender Beitrag von Peter Damm.
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Studium der Rechtspflege – ein 
Studiengang am Scheideweg!

Wohl behütet und unter dem Schutz der zuständigen Fach-
ministerien fristeten die Fachhochschulen für Rechtspflege 
bzw. die entsprechenden Fachbereiche an den Fachhoch-
schulen des öffentlichen Dienstes lange Zeit ein Dasein, das 
von Außenstehenden kaum wahrgenommen wurde. Qualita-
tiv hochwertig und quantitativ rein bedarfsorientiert werden 
dort bis heute, in so genannten 21-15 bzw. 24-12 Modellen, 
Rechtspfleger in einem dualen System und mit viel Erfolg auf 
den Berufsalltag in der Justiz vorbereitet. Die Prüfungsabsol-
venten sind nach Abschluss des dreijährigen Studiums in der 
Lage, an jedem Rechtspflegerarbeitsplatz, sei es beim Amts-
gericht, Landgericht oder der Staatsanwaltschaft, anzutreten 
und die dort anfallenden Aufgaben zu erfüllen. 

Mit gleich drei existenziellen Fragen müssen sich diese 
Hochschulen bzw. Fachbereiche derzeit auseinandersetzen. 
Da ist an vorderster Stelle die allgemeine Finanznot zu 
nennen, die zu einem Stellenabbau und damit zu immer 
kleineren Ausbildungsjahrgängen geführt hat. Da ist als 
weiteres Problem die Frage nach den künftigen Strukturen, 
die den neuen  betriebswirtschaftlichen Paradigmen, der 
allgemeinen Veränderung des deutschen Hochschulraums 
und den neuen Aus- und Fortbildungskonzepten Rechnung 
trägt. Und schließlich befinden sie sich im Sog des Bologna 
Prozesses und damit dem Problem, wie die Kompatibilität der 
bisherigen Ausbildungsziele und –strukturen mit den neuen 
europaeinheitlichen Vorgaben hergestellt werden kann.

Dieser Beitrag beschränkt sich darauf, die Frage der 
Umsetzung des Bologna Prozesses im Studium zu beleuchten 
und den derzeit aktuellen Stand aufzuzeigen.

Deutschland hat sich zusammen mit weiteren 39 anderen 
europäischen Staaten verpflichtet, bis zum Jahr 2010 das 
Ziel der Bologna Erklärung umzusetzen. 
Diese Ziele
- Einführung eines gestuften Studiensystems 
             (Bachelor/ Master),
- Modularisierung des Studienangebots,
- Einführung eines Kreditpunktesystems,
- Einführung eines Diploma Supplements,
- Qualitätssicherung durch Akkreditierung und     
             Evaluierung
wurden durch das Hochschulrahmengesetz, durch zahlreiche 
Beschlüsse der Kultusminister- und Hochschulrektorenkon-
ferenz, des Wissenschafts- und Akkreditierungsrates sowie 
bereits durch einige geänderte Landeshochschulgesetze 
konkretisiert.

Obwohl für die juristischen Staatsexamen (neben den 
pharmazeutischen und medizinischen Staatsexamen) 
keine Verpflichtung zur Umstellung der Studiengänge auf 
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die neuen gesetzlichen Vorgaben besteht, sehen sich die 
Fachhochschulen für Rechtspflege bzw. die entsprechenden 
Fachbereiche bereits im Sog des Umstellungsprozesses 
gefangen und man befürchtet, dass die Berufsfertigkeit der 
Absolventen nicht mehr gewährleistet werden kann, weil 
die bisherige stringente Praxisorientierung der Ausbildung 
verloren gehen kann.

Dennoch diskutiert man die Umstellung der Studienstrukturen 
auf ein Bachelormodell intensiv. Erste Beschlüsse liegen hierzu 
bereits vor. So sind sich die Rektoren bzw. Fachbereichsleiter 
weitgehend einig:

1.  Bundeseinheitlich soll ein 24/12 Modell eingeführt   
      werden.
2. Auf jeden Fall soll versucht werden, die Vorgaben für  

        den Bachelorstudiengang zu erfüllen. Ob der Studiengang  
                            tatsächlich als Bachelorstudiengang bezeichnet wird und ob   
                             um eine Akkreditierung nachgesucht wird, bleibt im Hinblick   
   auf die noch offene Frage, was mit der volljuristischen  
     Ausbildung in Zukunft geschieht, noch völlig offen.
3.  Die Notwendigkeit eines Masterstudiengangs wird derzeit  
      nicht gesehen, da es im Bereich der Justiz so gut wie keine  
                       Aufgabenfelder im höheren Dienst gibt, die keine Befähigung  
     zum Richteramt voraussetzen.
4. Der Bologna-Prozess solle dazu genutzt werden, die  
    Stoffpläne und Lehrinhalte kritisch zu überdenken und zu 
     entschlacken.
5.  Sollte sich die volljuristische Ausbildung in Richtung eines  
    gestuften Studiengangs (Bachelor/Master) fortentwickeln,  
 ist der Studiengang des Rechtspflegers möglichst  
    bundeseinheitlich zu akkreditieren. Im Hinblick darauf sind  
    aber schon jetzt die Inhalte und Ziele bundeseinheitlich auf  
   die erforderlichen Rahmenvorgaben abzustimmen.

Den Bund Deutscher Rechtspfleger können diese Thesen nicht 
glücklich stimmen. Seine zuletzt auf dem Rechtspflegertag 
in Karlsruhe gefassten Entschließungen gehen von einem 
für alle juristischen Berufe einheitlichen konsekutiven 
Studiengang aus.

Die Hochschulen sind gewillt und in der Lage, den 
Studiengang der Rechtspflege in kurzer Zeit auf die neuen 
Vorgaben umzustellen. Es fehlt derzeit zumindest an einem 
eindeutigen politischen Signal, was daran liegen mag, dass 
sich die juristischen Fakultäten der Universitäten sowie die 
Lobbyisten der Volljuristen landauf, landauf ab mit Erfolg 
befleißigen, den Nutzwert der Reform für das juristische 
Hochschulstudium und die spätere Berufsausübung in Frage 
zu stellen. Bleibt die Frage: „Wie lange noch?“ 
                Von Martin Haselmayer
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Hessischer Rechtspflegertag 2005 
Podiumsdiskussion und Bekenntnisse eines Politikers ...
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Rechtspflegertag - kurz gestreift
Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion „Justizmodernisie-
rung/ Rechtspfleger - Erfolgs- oder Auslaufmodell?“ auf dem 
Hessischen Rechtspflegertag am 14. April 2005 standen fol-
gende Themen:
- Justizmanagement - Rechtspfleger in Anwendung moderne 
Steuerungsinstrumente eingebunden (KLR, Controling etc.),
- Justizreform - keine Auslagerung der FGG-Sachen!

Heike Hofmann, MdL (SPD), sprach sich strikt gegen 
eine Auslagerung des Handelsregisters aus. Sachliche 
Unabhängigkeit der Entscheider, Qualität der Entscheidungen 
und Wegfall der Gebühreneinnahmen zählte sie zu 
den Gründen. Nicola Beer, MdL (FDP) unterstützte die 
Aussagen der Vorgenannten und erklärte, auch aus Sicht 
der FDP der Rechtspfleger kein Auslaufmodell sei. Die 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger seien die Fachleute 
in der Justizmodernisierung. Die Justizmodernisierung 
gelinge nur deshalb, weil die Rechtspfleger neben der 
Tatsache, dass sie sich Fachwissen über die neuen 
Steuerungsinstrumente angeeignet hätten, ihr spezielles 
fachliches Wissen als Rechtspfleger einbringen würden. 
Sie sprach sich für eine Übertragung der Registersachen 
aus. In Nachlasssachen sollte aber auch die Auslagerung 
an die Notare in die Überlegungen einbezogen werden. 
Karl Friedrich Piorreck (Vorsitzender Richter am OLG Ffm) 
betonte, dass sich bei allen Übertragungen von richterlichen 
Aufgaben auf den Rechtspfleger immer gezeigt habe, dass 
die Rechtspfleger problemlos in der Lage waren, diese 
Aufgaben wahrzunehmen. Es gäbe keinen sachlichen 
tragfähigen Grund, der gegen eine Übertragung dieser 
Aufgaben spräche. K. F. Piorreck wies darauf hin, dass aber 
unsachliche Gründe für eine Auslagerung von Aufgaben 
auf andere Stellen vermehrt vorgebracht werden, weil die 
Unabhängigkeit der Richter und Rechtspfleger als Störfaktor 
angesehen werde. 
      Da

Man muss schon sehr genau hinhören - so hatte ich zunächst  
meinen Artikel über den Hessischen  Rechtspflegertag am 
14. April 2004 in Hanau-Steinheim überschrieben, ging es 
doch um die Ansprache des Hessischen Justizministers 
Christean Wagner, der den Anwesenden direkt auf den Kopf 
zu sagte, dass das Hessische Justizministerium die Pläne 
zur Errichtung der Bodenmanagementbehörde endgültig 
fallen gelassen habe. Christean Wagner erklärte, „dass er 
heute in aller Öffentlichkeit sagen kann, dass er mit guten 
Gründen davon ausgehen darf, dass die Zielvorstellung, das 
Grundbuchamt in eine Bodenmanagementbehöre mit der 
Katasterverwaltung einzugliedern, nicht Wirklichkeit werden 
wird“. Wer aber den eingangs zitierten Satz beherzigt - man 
muss schon sehr genau hinhören -, hat in der gleichen Rede 
ein paar Minuten später ein anderes Bekenntnis vernehmen 
können. Denn dessen ungeachtet stehe er im Kabinett als 
loyaler Minister an der Seite seiner Amtskollegen und des 
Hessischen Ministerpräsidenten Koch.  
Nur zwei Monate später die ernüchternde Mitteilung aus 
Hessen: Pilotierung einer sogenannten Bürogemeinschaft 
beim Amt für Bodenmanagement in Fulda mit dem 
Grundbuchgericht, Kabinettsvorlage am 22.07.2005 usw. usf.  
Man muss schon sehr genau hinhören. Und Vertrauen fällt 
schwer, wenn man, wie die hessischen Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger engagiert, im Bündnis mit Notarkammern,  
BMJ, SPD-Landtagsfraktion, dem Bund Deutscher 
Rechtspfleger und den Mitgliedern im gemeinsamen Arbeits- 
und Lenkungsausschuss einen erbitterten Kampf gegen die 
Auslagerung des Grundbuchgerichts geführt hat, den Sieg 
schon sicher geglaubt und am Ende ... ja, am Ende wieder 
am Anfang steht. 
Wir können den Hessischen Kollegen nur weiter unsere 
Unterstützung zusichern. Es wird weiter gemeinsames 
Anliegen des Bundes Deutscher Rechtspfleger und aller 
seiner Mitglieder sein, sich dafür einzusetzen, dass das 
Grundbuchgericht der Justiz als unabhänigiger dritter Gewalt 
erhalten bleibt.      Ihr Peter Damm



20 | RpflBI 2005, Heft 2  

PEBB§Y, PEBB§Y und kein Ende

Neben den bereits in dieser Ausgabe skizzierten Diskussionen 
um die Justizreform u. v. a. m. beschäftigt PEBB§Y die 
Rechtspflegerschaft. Und während die zuerst genannten 
Themen die Ungewissheit über die berufliche Zukunft der 
Rechtspfleger im Ganzen begründet, schafft PEBB§Y noch 
erhebliche Unsicherheit bei der täglichen Arbeit. Dass 
sich mit PEBB§Y zunächst nur Worte wie Schwierigkeiten, 
Überlastung, ungerechte  Geschäftsverteilung, Unkenntnis 
der Verwaltung usw. ranken, ist auch dem BDR nicht 
verborgen geblieben. Das bisherige unzulängliche System 
von Fallzahlen wurde auf den ersten Blick durch ein anderes 
untaugliches ersetzt. So jedenfalls urteilt die Kollegenschaft 
landauf und  landab. Die immer größere Arbeitsbelastung 
schürt die Unzufriedenheit noch an. Die Hilferufe der 
Kollegen mehren sich, in einigen Bundesländern häufen sie 
sich. Anlass genug für den Bund Deutscher Rechtspfleger die 
Problematik systematisch aufzuarbeiten.

Auf dem Deutschen Rechtspflegertag 2004 in Karlsruhe 
wurden mehrere Ziele formuliert, die eine eingehende 
Beschäftigung mit Pensenberechnungen - hier speziell mit 
PEBB§Y - mehr als rechtfertigen:

•   die Kollegenschaft soll einen Leitfaden im Umgang mit 
         PEBB§Y erhalten

 •   jede Kollegin, jeder Kollege soll die Möglichkeit haben, 
         mit einem Gerüst von Fakten den Umfang der eigenen 
          Arbeit überhaupt bewerten zu können

•   das Gerüst muss Fundstellen aufzeigen, um die Glaub- 
      würdigkeit und Ernsthaftigkeit des eigenen Auftretens 
         zu unterstreichen

•  der Bund Deutscher Rechtspfleger soll mit PEBB§Y-Ar- 
          gumenten gerüstet werden, um Personalanforderungen  
   begründen zu können. Dieses gilt sowohl für den    
      landesweiten Gesamtbedarf als auch für die Personal- 
        verteilung auf die einzelnen Behörden

 •   nur mit genauen Kenntnissen lassen sich Streitigkeiten,  
         ggfls. auch gerichtlich austragen.

Der mehrere hundert Seiten umfassende Abschlussbericht 
über PEBB§Y I als auch die Vielzahl der Einzelanweisungen 
in den Landesjustizverwaltungen machten es notwendig, 
eine Arbeitsgruppe mit der Sachlösung zu beauftragen. Die 
Gruppe sollte möglichst in einer Sitzung und in nicht allzu 
ferner Zukunft ein greifbares Ergebnis vorweisen, da einige 
Justizverwaltungen PEBB§Y bereits als Arbeitsgrundlage 
nutzen. 
Diese Arbeitsgruppe setzte sich als am 12. und 13. Februar 
2005 in der dbb-Akademie in Königswinter zusammen. Als 
Fachleute des BDR waren Herr Professor Hans-Joachim von 
Schuckmann aus Berlin und Peter Herrmannnsdörfer aus 
Coburg anwesend.

Zunächst hat sich die Arbeitsgruppe einen Überblick über 
die Entstehungsgründe von PEBB§Y und die Systematik 
verschafft. Da das Land Baden-Württemberg bereits über 
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erhebliche Erfahrungen mit PEBB§Y verfügt, wurde der 
dortige Referent aus dem Justizministerium, Herr Dr. Roth 
um ein Referat gebeten. In einem konzentrierten Vortrag legte 
er die Grundlagen offen, deutete aber genau so deutlich auf 
die Umstände, die nicht durch PEBB§Y gedeckt werden. Als 
Resümee des Vortrages kann festgehalten werden:

Die im Rahmen der Projekte PEBB§Y I und II von der 
Firma Andersen Business Consulting GmbH ermittelten 
Bearbeitungszeiten beruhen auf einer empirisch validen und 
analytisch gesicherten Grundlage.
Die Länderarbeitsgruppe hat aus den erhobenen Daten 
unter Berücksichtigung verschiedener länderspezifischer  
Eigenheiten bundesweite Durchschnittswerte entwickelt. 
Allein mit diesen Werten lässt sich die Arbeitsbelastung der 
Justiz auf Länderebene nicht abbilden und der daraus Per-
sonalbedarf der Gerichte und Staatsanwaltschaften nicht 
errechnen. Notwendig sind länder-, bezirks- und ortsspezi-
fische Kriterien, die Zu- und Abschläge der bundesweiten 
Durchschnittswerte nachvollziehbar festlegen.
PEBB§Y  kann nur als Orientierungs- und Entscheidungshilfe 
für die Haushaltsverhandlungen und für eine gleichmäßige 
Verteilung des genehmigten Personals auf die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften dienen, ist aber nicht geeignet, die 
zumutbare Arbeitsbelastung der einzelnen Bediensteten zu 
bestimmen. Auch besonderen Verhältnissen vor Ort können 
die Bewertungen nicht Rechnung tragen. Die Ergebnisse der 
Personalbedarfsberechnung nach PEBB§Y können daher 
nicht die Verpflichtung der Präsidien und Behördenleitungen 
ersetzen, alle Geschäfte nach pflichtgemäßem Ermessen 
und Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der einzelnen 
Personen zu verteilen.

Die Arbeitsgruppe kam letztendlich überein, dass es wohl 
nur einen Weg gibt, die auf dem Rechtspflegertag gesteckten 
Ziele zu erreichen. Die nach der PEBB§Y-Untersuchung  
und den Sitzungen der Länderarbeitsgruppen festgelegten 
bundesweiten Durchschnittswerte und Tätigkeitsmerkmale 
sollen in einer möglichst einfachen Liste dargestellt werden. 
Dabei soll auch unter Angabe der Fundstellen mit angegeben 
werden, unter welchen Kriterien diese Werte von der Firma 
Andersen Business Consulting GmbH ermittelt und von 
den Länderarbeitsgruppen weiterentwickelt wurden. Leider 
können länder-, bezirks- und ortsspezifische Kriterien nicht 
angegeben werden. Diese müssen daher von Ihnen bzw. 
Ihrer Organisation dem Bund Deutscher Rechtspfleger auf 
Behörden-, Bezirks und Landesebene ergänzt werden.

Mit der nächsten Ausgabe des Rechtspflegerblattes beginnen 
wir mit der Darstellung der Tätigkeiten. Gleichzeitig werden 
wir die Angaben ebenfalls im Internet veröffentlichen.
Im Hinblick auf den enormen Umfang des PEBB§Y-Schrifttums 
können wir allerdings keine Gewähr für die Vollständigkeit 
unserer Auflistungen übernehmen.
                             Ulrich Kämpf
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I.  Einführung
Die von den Justizministerinnen und Justizministern am 
25.11.2004 beschlossenen Eckpunkte für eine „Große 
Justizreform“ bilden die in der Studie „Zukunftsfähige Justiz 
Strukturreform durch Konzentration auf ihre Kernaufgaben“, 
von Eylmann u. a. im Auftrag des Niedersächsischen 
Justizministerium erarbeitet, im Wesentlichen ab. 
Eine zentrale Frage und damit eine Grundsatzproblematik 
für die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger ist mit ihrer 
Einbindung in eine in ihrer Struktur reformierte Justiz, wie sie 
die Beschlüsse der Justizministerkonferenzen und die daraus 
resultierenden Grundgesetz- bzw. Gesetzesänderungen 
darstellen würden, verbunden.
Den Bund Deutscher Rechtspfleger erfüllt es daher 
verständlicherweise mit tiefer Besorgnis, wenn in der o.g. 
Studie der Rechtspfleger nur noch in einem einzigen Abschnitt 
– nämlich Einarbeitungs-/ Probezeit im Rechtspflegerdienst  
abgebildet erscheint. Nun könnte dies zu dem Schluss führen, 
dass der Rechtspfleger nicht durch die Reformüberlegungen 
angetastet wird. Dies erscheint aber angesichts des breit 
angelegten Teils zur Aufgabenübertragung/ -auslagerung ein 
allzu offensichtlicher Irrtum zu sein.
Wer zur Großen Justizreform aufruft und diese im Wesen als 
Konzentration auf die Kernaufgaben beschreibt, gleichzeitig 
aber die Freiwillige Gerichtsbarkeit nicht mehr als Kernaufgabe 
begreift und große Teile der zur Zivilgerichtsbarkeit zu 
rechnenden Aufgaben des Vollstreckungsgerichts auf den 
als „Beliehener“ tätig werdenden „privatisierten“ bzw. frei 
unternehmerischen Gerichtsvollzieher übertragen will, kann 
nicht erwarten, dass der Bund Deutscher Rechtspfleger 
dies als Zeichen sieht, dass der Rechtspfleger als Organ 
unabhängiger Gerichtsbarkeit fortbestehen wird. Weder 
die Autoren der Studie noch die Justizministerinnen und 
–minister weisen auf eine Position des Rechtspflegers in 
einer zukunftsfähigen Justiz hin; eine Stärkung der Qualität 
des Rechtspflegers und ein „reformiertes“ Berufsbild, wie 
sie dem Stellenwert eines justitiellen Organs, dass immerhin 
bis zu 60 % der amtsgerichtlichen Entscheidungen trifft, 
entsprochen hätte, sucht der Abgeordnete des Deutschen 
Bundestages, der engagierte Rechtspfleger wie auch der 
interessierte Bürger vergeblich.
Die Freiwillige Gerichtsbarkeit mag zwar nicht als im engeren 
Sinne zur Rechtsprechung gehörig betrachtet werden, 
aber sie ist nach unserer Überzeugung unverzichtbare 
Kernaufgabe der Justiz und damit der Rechtsprechenden 
Gewalt zuzuordnen. Im Übrigen geht es hier nicht um 
einen akademischen Streit sondern um eine politische 
Entscheidung mit erheblichen Konsequenzen für die vom 
Grundgesetz getragene Stellung der Justiz, die geeignet ist, 
innerhalb unseres vom Prinzip der Gewaltenteilung funktional 
bestimmten Staatswesens eine Stärkung oder Schwächung 
der dritten Gewalt herbeizuführen. 

Der Bund Deutscher Rechtspfleger wird den bisher nicht 
dargestellten Teil der „Großen Justizreform“  - die Stärkung 
des unabhängigen Gerichtsorgans Rechtspfleger – ausführen 
und innovative strukturelle Vorschläge unterbreiten.
  
II. Reformbedarf
Eine funktionierende Justiz gehört unstreitig zu den 
Grundlagen unserer demokratischen Staatsordnung. Sie 
ist im Kern Umsetzung des Rechtsstaatsprinzips. Sie wird 
unabdingbar, um Freiheit zu sichern und Rechtsfrieden und 
Rechtsschutz in der Gesellschaft – auch gegenüber dem Staat 
– zu gewährleisten. 

Will die Justiz mit der allgemeinen bzw. außerhalb der 
Justiz stattfindenden gesellschaftlichen Entwicklung Schritt 
halten, muss sie modernisiert werden. Die Modernisierung 
der Justiz ist daher wichtige Aufgabe, um die Qualität und 
Leistungsfähigkeit des Rechtsstaates zu sichern.
Aus diesem Vorsatz heraus ist eine „Große Justizreform“, die 
die Modernisierung der Justiz zum Inhalt hat, ausdrücklich zu 
begrüßen.
Es stellt sich aber dennoch zunächst, wie bei jedem, 
insbesondere politischen Handeln, die Frage nach dem 
Handlungs- bzw. Reformbedarf. Ist eine – derart restriktive  
oder vielleicht doch revolutionäre Reform notwendig oder 
gar alternativlos, wie dies von einigen Justizministern 
vehement vertreten wird?
1. Die Justizministerinnen und Justizminister selbst 
unterstreichen die Tatsache, dass Rechtsprechung und 
Rechtspflege einem hohen Qualitätsstandard gerecht werden 
und die Gerichte und Staatsanwaltschaften ausgezeichnet 
arbeiten. Nun mag Eigenlob den außenstehenden Betrachter 
– ob er Bürger oder Unternehmen heißt – wenig zu 
überzeugen, aber wenn dieses Siegel von unabhängiger 
Stelle geprägt wird, dürfte dies anders zu werten sein. 
2.    Das International Institut for Management Development 
in Lausanne gibt u. a. jedes Jahr eine Rankingliste über 
Wirtschaftsstandorte in der gesamten Welt heraus. 
Danach belegt Deutschland als Wirtschaftsstandort Platz 
21 (weit hinter den Vereinigten Staaten – 1 -, weit hinter 
Österreich – 13 -). Die sich u. E. zu Recht aus verschiedenen 
Einzelfaktoren zusammensetzende Bewertung schließt auch 
den Standortfaktor Recht ein.  Das durch diesen Faktor 

Zukunftsfähige Justiz
Gestalten mit Augenmaß
Stellungnahme des Bundes Deutscher Rechtspfleger                        Fortsetzung aus RpflBl. 1/2005 
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Zukunftsfähige Justiz
Gestalten mit Augenmaß

bestimmte Ranking sieht Deutschland an vierter Stelle 
hinter Österreich, der Schweiz und Finnland. Hervorgehoben 
werden u. a. die Rechtssicherheit (z. B. als wichtiges 
Kriterium in der Standortbeurteilung durch Investoren) und 
die Unabhängigkeit der Gerichte; Eigentum gilt als bestens 
geschützt. Aber auch die professionelle Arbeit der Justiz ist 
anerkannt. 
3. Justizmodernisierungs- und –reformgesetze, wie die 
Reform des Zivilprozesses, aber auch andere wie das Schuld-
rechtsmodernisierungsgesetz der vergangenen Jahre sind in 
ihren Wirkungen nur teilweise oder noch nicht dargestellt. 
Die Ergebnisse der Evaluation sind sicher geeignet, Verwer-
fungen zu korrigieren und neue Rechtsentwicklungen zu initi-
ieren. Es wäre daher auch für die Zukunftsfähigkeit der Justiz 
schon bedeutsam hier zunächst abzuwarten.
4. Sofern andere Potentiale, die u. a. im Zusammenspiel 
mit den modernen Steuerungsinstrumenten vollzogen 
werden können , nicht genutzt werden, ist die beabsichtigte 
Reform ebenfalls kritisch zu hinterfragen. 
5. Entlastung der Gerichte oder vordergründig eine 
nachhaltige Entlastung der Länderhaushalte darf nicht zu 
Verlusten der Rechtsstaatlichkeit und zu einer Schwächung 
der dritten Gewalt im Gefüge des demokratischen 
Staatswesens führen.   

Fazit: 
Ein immanenter und derart nachhaltiger Erneuerungsbedarf, 
der eine „Große Justizreform“, zu der es noch dazu keine 
Alternative gäbe, zwingend erfordern würde,  kann kaum 
prognostiziert werden. Justiz könnte sogar als Standortfaktor 
an Wert verlieren, wenn die Funktionalität bzw. das 
Leistungsangebot der Rechtsgewährung eingeschränkt 
werden würde
Auch ist nicht dargestellt, dass die vorgezeichnete Reform 
nicht doch auch zu einer finanziellen Mehrbelastung der die 
Justiz maßgeblich tragenden Länderhaushalte führt.

Der Bund Deutscher Rechtspfleger müsste also schon aus 
den bisher dargestellten Gründen diese Reform ablehnen.
Dennoch erkennt auch der BDR ein Bedürfnis und 
verschiedene Potentiale, die Justiz weiterzuentwickeln. 
So begriffene Justizformierung hebt darauf ab, die Justiz 
in Qualität und Angebot für Bürger und Wirtschaft zu 
verbessern. Denn nichts kann so gut sein, dass man es nicht 
noch besser machen könnte.
Dabei gilt: Unternehmungen zur Fortentwicklung der Justiz 
wie auch eine Justizreform müssen sich u. E. an bestimmten 
Maßstäben bzw. Kriterien messen lassen.
Der Bund Deutscher Rechtspfleger sieht insbesondere für eine 
„Große Justizreform“, wie sie von den Justizministerinnen 
und –minister der Länder vorgeschlagen ist, die folgenden 
Kriterien als Prüfungsmaßstab:
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1. eine durch die Reform eintretende gravierende    
       Qualitätssteigerung,
2.    eine deutliche Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit,
3.    eine umfassende Entlastung der Gerichte sowie
4.    eine erhebliche Kosteneinsparung.

Diese Kriterien müssen für jeden einzelnen Teil der Reform 
geprüft und in der Gesamtschau bewertet werden. 

„Die Rechtsprechung ist als Dritte Gewalt ein Grundpfeiler der 
rechtsstaatlichen Ordnung. Sie gewährleistet Rechtsschutz 
und Rechtssicherheit. Hierdurch bewahrt sie den Rechtsfrieden 
in unserer Gesellschaft. Dem verfassungsmäßigen Auftrag 
der Dritten Gewalt im Staate kann nur eine unabhängige und 
leistungsstarke Justiz gerecht werden.“ 
Letzteres muss Vorrang haben.
(Fortsetzung in RpflBl. 3/2005)     Da
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Symposium zur „Großen Justizreform“ 
FDP-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt 
Magdeburg        14. März 2005

Eine Führung durch die Dokumentation1  

Ogl^k _Ċ]^kZe^l Mrlm^f ng] ]b^ P^kmk^mng` 

ohg Dnlmbsbgm^k^ll^g bf <ng]^lkZm

Veit Wolpert, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, be-
grüßte die Gäste und Teilnehmer, in dem er den Eindruck 
schilderte, den er manchmal in und von der Politik hat, dass 
nämlich Politik zuweilen die Entscheidung auf Grund sach-
fremder Erwägungen ist. Dieser Erkenntnis wolle die FDP-
Fraktion entgegenwirken, in dem sie nämlich die Diskussion 
mit denjenigen führt, die Recht anwenden und Justiz für den 
Bürger gewähren.

„Mit dem heutigen Symposium wollen wir diesem Eindruck 
entgegenwirken. Wir sind der Überzeugung, dass weder 
Zeitnot noch Gefallsucht nützliche Ratgeber sind. Wertvolle 
Ratgeber in Gesetzgebungsverfahren sind Sie, meine Damen 
und Herren, sachlich orientierte, erfahrene Experten. Sie sind 
es, die mit einer Justizreform in der Zukunft umgehen und 
mit ihr leben müssen. Deshalb ist es uns wichtig, mit Ihnen 
die Aspekte der Reform möglichst von vielen Seiten zu be-
leuchten, um die Gesetzesdiskussion mit Sacherwägungen 
zu bereichern.“
Für die FDP-Fraktion gibt es dabei drei Ansätze:
1. 
Eine funktionierende Justiz ist für die Sicherung von Frei-
heit und für die Gewährleistung des Rechtsfriedens und 
des Rechtsschutzes in unserer Gesellschaft - auch gegen-
über dem Staat - unerlässlich. Justiz zu modernisieren ist 
ein wichtige Aufgabe, weil Qualität und Leistungsfähigkeit 
des Rechtsstaates wichtige gesellschaftliche Parameter sind. 

„Wir brauchen in der Justiz schnelle und richtige Entschei-
dungen und es ist auch nicht verwerflich, wenn man darauf 
achtet, dass sie auch bezahlbar bleibt.“ Die vorhandenen 
Ressourcen und finanziellen Mittel sind effektiver zu nutzen. 
Unsere gut funktionierende Justiz müsse an den Stellen op-
timiert bzw. perfektioniert werden, an denen tatsächlich Be-
darf besteht.
2.
Justiz braucht auch Kontinuität, um Qualität zu leisten. Zahl-
reiche Reform- und Modernisierungsgesetze (u. a. die No-
vellierung der Zivilprozessordnung) haben für immer neue 

 

1 Mit freundlicher Genehmigung der FDP-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. 

2 Teilnehmer u. Gastbeiträge:  

Veit Wolpert, Rechtspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag von S.-A., MdL; 

Herbert Mertin, Minister der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz, MdL;  

Rainer Funke, Rechtspolitischer Sprecher der FDP-Bundestragsfraktion, MdB;  

Dr. Gerd-Heinrich Kemper, Präsident des Landesverfassungsgerichts S.-A.;  

Winfried Schubert, Präsident des Oberlandesgerichts Naumburg;  

Ute Winkler, Präsidentin des Landessozialgerichts S.-A.;  

RA Lothar Haferkorn, Präsident der Rechtsanwaltskammer S.-A.;  

Notar Uwe Glöckner, Präsident der Notarkammer S.-A.

Herausforderungen für die Richter, Staatsanwälte, Rechts-
pfleger, Gerichtsvollzieher und anderen Mitarbeiter der Jus-
tiz gesorgt. Der Gesetzgeber dürfe die Gerichte und Staats-
anwaltschaften nicht mit Reformprojekten überfahren.
3.
Die Ansatzpunkte der Justizministerkonferenz, nämlich De-
regulierung, Aufgabenübertragung bzw. –auslagerung, Kon-
zentration und Qualitätssicherung stellen Kernforderungen 
liberaler Politik dar.

In einigen Stichpunkten seien daher noch einmal die in 
der Anmoderation des Fraktionsvorsitzenden Veit Wolpert 
getroffenen Aussagen gezeichnet. Die FDP-Fraktion stimmt 
folgenden Vorhaben grundsätzlich zu:
•  Vereinheitlichung und Straffung der Prozessordnungen 

sowie die Bildung rechtsübergreifender Verfahrensgrund-
sätze,

•  Öffnungsklausel für Zusammenlegung von Sozial- und Ver 
   waltungsgerichtsbarkeit,
•  Beschränkung des Staates auf die Kernaufgaben ist allge- 
   mein Grundsatz liberaler Politik, daher
   z. B. Schaffung eines neuen, freiberuflich organisierten Be- 
  rufsbildes des Gerichtsvollziehers unter Erweiterung des 
   Aufgabenkreises.

Der Einführung der sogen. funktionalen Zweigliedrigkeit ste-
he, so Wolpert, die FDP-Fraktion eher skeptisch gegenüber. 

„Sicherlich würden durch eine Abschaffung der zweiten Tat-
sacheninstanz künftig zweitinstanzliche Beweisaufnahmen 
eingespart. Eine Folgewirkung aber würde wahrscheinlich 
sein, dass die Zweitinstanz künftig mehr als bisher mit Streit 
über Verfahrensfragen belastet würde. Darüber hinaus – das 
ist meines Erachtens viel erheblicher – würde auf die erste 
Instanz, insbesondere die der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 
eine deutliche Mehrbelastung zukommen.
Denn was passiert in Wirklichkeit? Das Eingangsgericht, bei-
spielsweise das Amtsgericht, wird nun von einem Anwalt 
statt mit einer fünfseitigen knappen Klage mit einer fünfzehn-
seitigen beschäftigt, weil dieser aus anwaltlicher Vorsorge 
alles vorträgt, was irgendwie mit dem Fall zusammenhän-
gen und für das Gericht entscheidungsrelevant sein könnte. 
Das Eingangsgericht erfährt dadurch eine Mehrbelastung, 
die logischerweise zu einer längeren Dauer des Verfahrens 
und – bei allem Respekt vor der Richterschaft – auch zu ei-
ner höheren Fehlerquote führt. Die Korrekturmöglichkeit der 
Fehler ist dann aber gleichzeitig eingeschränkt worden. Das 
Ergebnis: Der Bürger hat nicht zwingend eine schnellere Ent-
scheidung, wohl aber leichter eine Falsche.“

Mit Herbert Mertin war ein Justizminister nach Magdeburg 
gereist, der der Justizreform bzw. den Vorschlägen insge-
samt eher skeptisch gegenübersteht. Bei aller Skepsis stellte 
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Symposium zur „Großen Justizreform“... 
er jedoch einen Satz voran: „Die Justiz kann in solchen Zeiten 
nicht völlig ungeschoren bleiben bzw. ohne Veränderungen 
davon kommen.“ Andererseits bemerkte Mertin mit Blick auf 
Sparvorstellungen seiner Amtskollegen: „Mir scheint, der 
eine oder andere der Beteiligten überschätzt maßlos, was 
die Justiz beitragen kann.“ Genauso widersprach er jenen, 
die so tun, als würde die Justiz an einem Überangebot an 
Personal leiden und sei deshalb verfettet, wie im Vorfeld der 
Beschlüsse der Justizministerkonferenz die Rede war. 
Auch zu der von Justizministerin Heister-Neumann (Nieder-
sachsen) in den Medien dargestellten Instanzenseeligkeit traf 
Mertin eine klare Aussage:

„Schauen wir uns an, was man mit der funktionalen Zwei-
gliedrigkeit meint! Gedacht ist daran, nur noch eine Tatsa-
cheninstanz zu haben, gedacht ist daran, die Berufungsin-
stanz auf Rechtskontrolle zu beschränken und Revision soll 
nur noch aufgrund von Vorlagen möglich sein – mit Diver-
genzvorlagen oder wegen der Bedeutung der Sache. So hat 
man sich das gedacht.
Aber meines Erachtens übersieht man an dieser Stelle, dass 
das, was als funktionale Zweigliedrigkeit angesprochen wird, 
zumindest beim Zivilprozess de facto schon vorhanden ist. 
0,2 % der Fälle in Zivilsachen landen beim BGH. Da kann 
doch niemand davon sprechen, dass das ein überborden-
der Instanzenzug ist. Wenn nur 0,2 % in der dritten Instanz 
landen, haben wir de facto jetzt schon eine Zweigliedrigkeit, 
weil nur noch sehr wenig oben ankommt. Also kann meines 
Erachtens an dieser Stelle niemand von Instanzenseeligkeit 
sprechen. 
Ein Großteil der Fälle – zwischen 80 und 90 % – wird in der 
ersten Instanz erledigt und nur sehr wenige kommen in die 
Berufungsinstanz, unabhängig davon, ob die erste Instanz 
beim Amtsgericht oder beim Landgericht war. Es erledigt sich 
nicht immer durch Urteile; es erledigt sich durch Vergleich, 
durch Rücknahme der Klage und vieles mehr. Aber es wird 
von den Menschen, die dort tätig sind, erledigt. Also scheint 
die Effizienz, die immer wieder gefordert wird, so schlecht 
gar nicht zu sein.
Wenn man sich durchschnittliche Verfahrensdauern anschaut, 
scheinen auch diese nicht so schlecht zu sein, insbesondere 
wenn man sich vergegenwärtigt, dass ein Rechtsstreit auch 
aus verfassungsrechtlichen Gründen nach einem bestimm-
ten Prozedere ablaufen muss. Es müssen auch der Gegensei-
te Gelegenheiten gegeben werden, Stellung zu nehmen. Es 
muss Gelegenheit gegeben werden, zu einem Sachverstän-
digengutachten Stellung zu nehmen. ... Trotzdem sind die 
Verfahrensdauern sowohl im Land Rheinland-Pfalz als auch 
im Bundesdurchschnitt relativ vernünftig. Natürlich gibt es 
Ausreißer nach oben und nach unten. – Die Verfahrensdau-
ern stellen meines Erachtens also auch keinen Grund dar.“

Und noch eine wichtige Aussage gilt es an dieser Stelle her-
vorzuheben. 
Richterliche Unabhängigkeit und Selbstkontrolle der Justiz:

„Da ist noch etwas, was aus liberaler Sicht berücksichtigt 
werden muss. Ich verteidige bis zum Gehtnichtmehr die rich-
terliche Unabhängigkeit und lasse mich für alles Mögliche 

beschimpfen. ... Umso wichtiger ist dann aber eine Selbst-
kontrolle der Justiz. Diese ist nur über Rechtsmittel möglich. 
Wenn ich die Rechtsmittel schließe, dann wird Selbstkont-
rolle nur unzureichend stattfinden und die richterliche Unab-
hängigkeit bekommt plötzlich von einer völlig anderen Seite 
eine Gefährdung aufs Auge gedrückt, die man nicht außer 
Acht lassen sollte.“
Am Ende taucht erneut ein Argument auf, dass angesichts 
noch stattfindender Evaluation (z. B. bezüglich der ZPO-Re-
form) sehr ernst genommen werden sollte:

„Das Beste, was man für die Entlastung der Justiz meines Er-
achtens derzeit tun könnte, wäre: ein paar Gesetze weniger, 
vielleicht auch ein paar Gesetze einmal lassen, wie sie sind, 
bis die Praxis sie verdaut hat.“

Im Detail gab es immer wieder interessante Anmerkungen 
und rechtliche wie rechtspolitische Ansätze, die es wert sind, 
ein wenig tiefer über die Sinnhaftigkeit der Justizreform oder 
einzelner Vorschläge nachzudenken. 
In der Diskussion über den Beschluss der Justizministerkon-
ferenz zum flexiblen Richtereinsatz wurde beispielsweise 
vorgeschlagen, über die Bildung größerer Gerichtseinheiten 
bzw. Richterpräsidien ein Steuerungsmodul zu entwickeln 
ohne mit den Axiomen der richterlichen Unabhängigkeit und 
des gesetzlichen Richters zu brechen.   

Der Präsident der Notarkammer Uwe Glöckner unterstrich in 
seinem Statement, dass die Notare gern zur Justizentlastung 
beitragen würden. Es würde allerdings unter Beachtung des 
Vier-Augen-Prinzips dem Erbscheinsverfahren zuträglicher 
sein, wenn die Antragsaufnahme vom Notar erledigt würde 
die Entscheidung und damit das Erbscheinsverfahren selbst 
bei Gericht bleiben würde. 
Aufgeworfen wurde auch die Frage nach Indikatoren für die 
Justiz fern ab von statistischen Werten; wie verhält es sich mit 
der „gefühlten Gerechtigkeit“? Urteil oder Rechtsfrieden - wie 
weit geht die Aufgabe von Justiz in unserer Gesellschaft.

Beenden möchte ich meinen Beitrag mit einem Zitat aus 
dem Gastbeitrag von Winfried Schubert: „Am 14. März 
1879 ist Albert Einstein geboren worden. Ich bin kein 
Naturwissenschaftler und möchte nicht zu sehr darauf 
rekurrieren. Aber es scheint mir deshalb passend, ohne dass 
ich die Relativitätstheorie verstanden hätte, zu sagen: Es ist 
alles relativ. 
Relativ ist die große Justizreform. Sie ist bisher relativ 
unbestimmt. Das Wort „groß“ ist relativ mächtig. Die 
Justiz ist relativ gut. Die Probleme sind zumindest relativ 
– ich sage nicht, ob groß oder klein.“ Übrigens diese Art 
von Relativitätstheorie vermochte Schubert auch an Hand 
justizspezifischer Zahlen im europäischen Vergleich zu 
belegen. 
Die vollständige Dokumentation ist für unsere Mitglieder auf 
der Homepage des BDR unter www.rechtspflegerverband.
de nachlesbar sein - eine nicht nur für Rechtspfleger 
empfehlenswerte Lektüre! 
      Da
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Gesetzentwürfe 
im Blick des BDR
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BVerfG: Anhörungsrüge als Zulässigkeitsvroaussetzung für 
eine Verfassungsbeschwerde. Das Erfordernis, vor Erhebung 
der Verfassungsbeschwerde alle nach Lage der Sache sonst 
zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe zu ergreifen, um 
die Verfassungsverletzung auszuräumen, umfasst auch 
diejenigen Rechtsbehelfe, deren Zulässigkeit in der bisherigen 
fachgerichtlichen Rechtsprechung nicht eindeutig geklärt ist. 
Dabei macht es keinen Unterschied, ob jener Rechtsbehelf 
an eine Frist gebunden ist und der Beschwerdeführer durch 
die Verwerfung einer Verfassungsbeschwerde in aller 
Regel endgültig seine Rechtsschutzmöglichkeiten verliert, 
oder ob der Rechtsbehelf keiner Frist unterliegt und der 
Beschwerdeführer ihn deshalb nach der Verwerfung seiner 
Verfassungsbeschwerde noch ergreifen kann. § 321 a ZPO i. 
d. F. des Anhörungsrügegesetzes vom 9.12.2004 gilt - sofern 
die nach § 321 a II ZPO zu wahrenden Fristen noch nicht 
abgelaufen sind - auch für vor In-Kraft-Treten der Novelle am 
1.1.2005 rechtskräftig gewordene Entscheidungen.
Das Unterlassen der Einlegung des statthaften Rechtsbehelfs 
der Anhörungsrüge nach § 321 a I ZPO bezweckt, sondern 
insgesamt (hier: auch mit Blick auf das Grundrecht auf ein 
faires Verfahren gem. Art. 2 I GG i. V. mit Art. 20 III GG) 
unzulässig ist. Dies gilt jedenfalls in den Fällen, in denen 
sich die behauptete Gehörsverletzung auf den gesamten 
Streitgegenstand des fachgerichtlichen Verfahrens erstreckt. 
(Beschl. v. 25.4.2005 - 1 BvR 644/05).

Prof. Dr. Stephan Weth, Saarbrücken
Justizminister im Reformrausch? - zum 
geplanten Umbau der Justiz 
          in ZRP 4/2005 (NJW Aktuell)

Lesen Sie:
Aktuelles zur „Großen Justizreform“ - die Internet-Portale 
von Bund Deutscher Rechtspfleger u. a. unter www.
rechtspflegerverband.de und Deutschem Richterbund unter 
www.drb.de. 

Anhörung und Stellungnahme zum 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Unterhaltsrechts (Unterhaltsänderungsgesetz)

Am 21. Juni 2005 fand im Bundesjustizministerium eine 
Anhörung zum o. g. Referentenentwurf statt. Dieser soll 
im Gesetzgebungsverfahren Bundesrat und Bundestag 
zugeleitet werden.

Die Referenten des BMJ führten kurz aus, dass die Änderung 
der unterhaltsrechtlichen Rangfolge gem. § 1609 BGB der 
Förderung des Kindeswohls diene und insoweit auch ein 
zentrales Anliegen des Entwurfes ein Beitrag zur Abschaffung 
der Kinderarmut sei. 

Die Rangfolge soll dahingehend geändert werden, dass im 
1. Rang alle minderjährigen Kinder stehen. Der bisherige 
Vorrang der Ehefrau der ersten Ehe entfällt.
Einigkeit herrschte im Plenum darüber, dass diese Regelung 
zum Fortfall einiger Ehegattenunterhaltsprozesse führe, da im 
Mangelfall nur die minderjährigen  Kinder, dieses meistens 
nur anteilig, befriedigt werden könnten.
Es wurde jedoch entgegnet, dass allenfalls eine Verringerung 
der Kinderarmut erreicht werden würde und ansonsten  
lediglich eine Verschiebung stattfinde.

Viele Aspekte der gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten 
können durch das Unterhaltsrecht weiterhin nicht gelöst 
werden. Bedauert wurde die Schwächung der volljährigen 
Kinder. Der gesetzliche Kindesunterhalt soll nunmehr über 
das Existenzminimum festgelegt werden.

Die Bezugsgröße wird dem Einkommensteuerrecht zu 
entnehmen sein. Es liegt bei zur Zeit bei 304 Euro, der/ die 
Unterhaltspflichtige soll prozentual zahlen (85 % für die 
Altersstufe der bis zu 6 Jahren alten Kinder, 100 % für 7 bis 
12 jährigen Kinder, 115 % für bis zu 18 jährigen Kinder). 
Die Regelbedarfsverordnung entfällt damit ersatzlos!

Zum Gesichtspunkt der Stärkung der nachehelichen 
Eigenverantwortung wurden bekannte Positionen wiederholt 
(z. B. bei hoher allgemeiner Arbeitslosigkeit ist nach der 
Elternzeit kein Teilzeitarbeitsplatz zu erlangen, Verweigerung 
des Umgangsrechts  müsse zum Fortfall des Unterhalts 
führen).
     Ruth Heinrich

Der Bund Deutscher Rechtspfleger erklärt in seiner 
Stellungnahme, dass er grundsätzlich die Anpassung 
des Unterhaltsrecht an die geänderten gesellschaftlichen 
Verhältnisse, die dementsprechend den Wertewandel in der 
Gesellschaft im Unterhaltsrecht berücksichtigen, begrüßt.

Allerlei
Rechtsprechung - Literatur

Hinweise ...
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Gesetzentwürfe im Blick des BDR

„Die Stärkung des Kindeswohls durch Änderung der 
unterhaltsrechtlichen Rangfolge halten wir für sachgerecht 
und erforderlich. Dies gilt insbesondere für Kinder, die sich  
im Haushalt der Eltern oder des alleinerziehenden Elternteils  
und sich in der Schulausbildung befinden.
Auch die weiteren Abstufungen der Rangfolge der 
Unterhaltsberechtigten erscheinen sinnvoll und richtig.

Die erhöhten Anforderungen an einen nichtverheirateten 
Elternteil auf den Betreuungsunterhalt nach Ende des dritten 
Lebensjahres sind sicher grundsätzlich zwar vertretbar, setzen 
aber voraus, dass die Betreuung des Kindes in Einrichtungen 
gewährleistet ist. Solange dies nicht flächendeckend gesichert 
ist, dürfte die Umsetzung problematisch sein.

Die Eigenverantwortung geschiedener Ehegatten für den 
eigenen Unterhalt zu stärken, ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Dabei muss aber gesehen werden, dass bei der heutigen 
schwierigen wirtschaftlichen  Lage (hoher Arbeitslosigkeit, 
geringes Angebot von Teilarbeitsplätzen) der Fortfall des 
Unterhalts wegen der Verweigerung des Umgangsrechts nur 
in sorgfältig geprüften Fällen vertretbar sein dürfte.

Der in der Ehe erreichte Lebensstandard kann in der 
heutigen Zeit nicht mehr der entscheidende Maßstab für 
die Unterhaltsgewährung auf Dauer sein. Insoweit sind 
Billigkeitserwägungen eine Möglichkeit, einen gerechten 
Ausgleich herzustellen. 

Die Einführung eines Mindestunterhalts für minderjährige 
Kinder und die damit verbundenen Folgeänderungen 
vereinfachen das Unterhaltsrecht erheblich. Ob damit aber 
eine Verringerung der Kinderarmut erreicht werden kann, 
erscheint zweifelhaft.

Die Übergangsvorschriften aufgrund eines Titels oder einer 
Unterhaltsvereinbarung nach der Regelbedarfsverordnung 
sehen eine  Umschreibung nicht vor ( At. 3 Abs. 6 Ziff. 2 des 
Entwurfes ).
Wir haben Bedenken, die unser Vertreter bereits in der 
mündlichen Anhörung zu dem Gesetzentwurf am 21. Juni 
2005 geäußert hat, ob die Vollstreckungsorgane in der Lage 
sind, ohne Umschreibung des Titels aufgrund des neuen 
Rechts Vollstreckungsmaßnahmen durchzuführen.
Irrtümer der verschiedenen Antragsteller dürften zu 
erheblichen Unsicherheiten und Streitigkeiten führen. 

Ein Verweis auf die Möglichkeiten des Schuldners, 
Vollstreckungsgegenklage zu erheben, dürfte die Gerichte 
nicht unerheblich belasten und für den rechtsunkundigen 
Schuldner kaum zumutbar sein. Insoweit dürften klarstellende 
Regelungen erforderlich sein.“

L^\aml^gmpb\deng` fbm`^lmZem^g + 
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Referentenentwurf eines Unterhaltsvorschussge-
setzes (UVG Änderungsgesetz)  

Die Unterhaltsleistung knüpft bisher an die Regelbetrag-
Verordnung für den Unterhalt eines minderjährigen Kindes an. 
Durch das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts wird die 
Regelbetrag-Verordnung aufgehoben. An ihre Stelle tritt eine 
gesetzliche Definition des Mindestunterhalts minterjähriger 
Kinder. Mit dem Wegfall der Regelbeträge bedarf es eines 
neuen Anküpfungspunktes für die Höhe der Regelbeträge 
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Anknüpfungspunkt ist 
daher der mit der Reform des Unterhaltsrechts eingeführte 
Begriff des gesetzlichen Mindestunterhalts § 1612 a BGB.
Mit der entsprechenden Änderung des Unterhaltsvorschussg
esetzes soll, so die Begründung, sichergestellt werden, dass
- die Leistungshöhe gegenüber dem Status Quo nicht 
absinkt,
- die enge Verknüpfung zwischen Kindesunterhalts- und 
vorschussrecht weiterhin erhalten bleibt,
- sich bei einer Weiterentwicklung des Mindestunterhalts 
auch der Vorschuss erhöht,
- eine Differenzierung zwischen Ost und West (ebenso wie 
beim Mindestunterhalt) entfällt.
 
Die Einführung eines gesetzlichen Mindestunterhalts im 
Bürgerlichen Gesetzbuch erscheint zwingend. Gegen den 
Gesetzentwurf werden Einwändungen nicht erhoben.

Entwurf eines Gesetzes zum Pfändungsschutz der 
Altersvorsorge und zur Anpassung des Rechts der 
Insolvenzanfechtung

Der Gesetzentwurf wird grundsätzlich begrüßt, wobei bedau-
ert wird, dass der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der 
Insolvenzordnung, des Kreditwesengesetzes und anderer Ge-
setze, der mit Schreiben vom 16. September 2004 übersandt 
wurde, und die Vereinfachungen des Verbraucherinsolvenz-
verfahrens nicht noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt 
werden können.

Zu Artikel 1 Nr. 2 :
Die Einführung des § 851 c ZPO ist sinnvoll und die Zielsetzung 
zutreffend. Es kann aus eigener Praxis bestätigt werden, dass 
die Verwertung der Lebensversicherungen in der Insolvenz 
des Schuldners zu staatlichen Transferleistungen im Alter 
geführt hat, obwohl im Ergebnis die Gläubiger nur selten 
davon profitiert haben. 
Auch die im Absatz 2 vorgesehenen Begrenzungen der 
Unpfändbarkeit erscheinen sachgerecht und auch gegenüber 
den Gläubigern vertretbar.
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Was noch geschah...
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Zu Artikel 2 Nr. 2 :
Die Schaffung einer Vorschrift, dass Verbindlichkeiten, 
die im vorläufigen Insolvenzverfahren begründet werden, 
vom Insolvenzverwalter in der Regel  nach der Eröffnung 
nicht angefochten werden können, wird begrüßt. In der 
Praxis führte diese Möglichkeit zu Schwierigkeiten und zu 
Haftungsproblemen, die aber meistens pragmatisch gelöst 
wurden.
Gegen die übrigen Änderungen werden Bedenken nicht 
erhoben.

Es sollte aber geprüft werden, ob aus dem Gesetzentwurf vom 
September 2004 der Artikel 6 Nr. 4 (Aufhebung des Artikels 
107 EGInsO)  nicht in dieses Gesetzesvorhaben übernommen 
werden könnte.
Die Aufhebung dieser Vorschrift dürfte aufgrund der 
Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 13. Mai 2004 
(Rpfleger 2004, 514) unstreitig sein und der Klarstellung 
dienen.

Rechtspfleger
Studienhefte  3/ 2005
mit Beiträgen von
Prof. Roland Böttcher, Berlin 
 Verwaltung des Wohnungseigentums
Prof. Dr. Hanns Flik, Meißen
 Vermögensanlage und Mündelsicherheit heute  
 - Oder: Sparbuch schlägt Aktie
Prof. Dr. Dres. h. c. Rolf Knieper, Uni Bremen
 Die Ordnungen zur Registrierung von  
 Grundstücken

und einem Bericht über die 16. Glienicker Gespräche zu 
Bachelorisierung und Masterangebote - Perspektiven 
der Umsetzung des Bologna-Prozesses von Prof. Roland 
Böttcher, Berlin sowie Besprechungen für Studierende zum 
Straf- u. Strafprozessrecht und Grundbuchrecht.

Weiter:    Das türkische Familiengericht, 
   ein Beitrag von Dr. Erdal Tercan,  
Dozent für Zivilprozess-, Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht 
an der Juristischen Fakultät der Universität Ankara.

Brandenburgischer Rechtspflegertag
21. Mai 2005 in Potsdam

Neuer Aufbruch für eine zukunftsfähige Justiz, Justiziel-
le Aufgaben bewahren und sich gleichzeitig neuen öffnen:  
Mediation als gerichtliche Aufgabe  –  Richter und Rechts-
pfleger sind aufgerufen, sich auf diesem Feld zu betätigen.

Festvortrag auf dem 2. Brandenburgischen Rechtspflegertag 
am 21.05.2005 in Potsdam – Prof. Dr. Wolfgang Farke – 
Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts

Bemerkenswerte Ansätze:

Angesichts der wohl hintergründig von den knappen 
Finanzen der Länder getriebenen Vorschlägen der 
Justizministerkonferenz für eine „Große Justizreform“ 
wies der gerade am Tag zuvor ernannte neue Präsident 
des Brandenburgischen Oberlandesgerichts Prof. Dr. 
Wolfgang Farke in seinem Festvortrag mit wenigen 
Bemerkungen auf die gegenwärtige Situation der Gerichte 
und Staatsanwaltschaften hin.
Zivilprozessreform, Schuldrechtsreform … eine Reform ist 
in den letzten Jahren der vorhergehenden gefolgt, deren 
Wirkungen sind zum Teil noch nicht erforscht, Evaluationen 
laufen noch oder sind noch nicht begonnen.
Die Erledigungszeiten deutscher Gerichte lassen sich im 
internationalen Vergleich sehen, um nicht zu sagen, sie sind 
vorn dabei. Die deutsche Justiz kann aber sicher noch besser 
gemacht werden.  

Zeit für einen neuen Aufbruch

Vielleicht bedarf es eines neuen Aufbruchs beim Aufbau 
der Justiz – denn ein Aufbau ist praktisch nie abgeschlossen 
– am Haus Justiz sollte weiter gebaut werden, anstatt sie 
zu beschränken und zu reduzieren. Ein neuer Aufbruch, 
so wie am Beginn der neunziger Jahre beim Aufbau einer 
rechtsstaatlichen Justiz in den neuen Ländern, der die 
Zukunftsfähigkeit der Justiz herstellt und in eine andere 
Richtung nämlich die funktionelle und personelle Verstärkung 
der Gerichte und Staatsanwaltschaften zum Ziel hat und den 
Anteil an den Finanzhaushalten der Länder erhöht. Bund und 
Länder könnten so beweisen, was ihnen der Rechtsstaat wert 
ist.

Rechtspfleger und Richter sind in ihrer Tätigkeit, ob im 
Zivilprozess oder im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
stets nah am Bürger; beide sind im Umgang mit dem 
Menschen geübt, obwohl sie weder im Studium, noch 
in Referendariat oder Praxisausbildung direkt in Sachen 
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Was noch geschah ...

Kommunikation, Personalführung, Management ausgebildet 
worden sind. Learning by doing war angesagt. 

Mediation als Aufgabe, der sich Rechtspfleger wie Richter 
widmen sollen

Warum sollten sich also Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger genauso wie Richterinnen und Richter 
dem Mediationsverfahren zuwenden und diese Form der 
Streitschlichtung ausüben. Der OLG-Präsident rief die 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger Brandenburgs auf, 
sich an der Ausbildungsstätte in Kolpin für eine Ausbildung 
zum Mediator zu bewerben.

Justizpolitik – gemeinsam betreiben!

In einem anschließenden kurzen Gespräch begrüßte Prof. 
Falke ausdrücklich, wenn Deutscher Richterbund und Bund 
Deutscher Rechtspfleger einen intensiven Dialog miteinander 
führen. Richter/ Staatsanwälte und Rechtspfleger müssten 
gemeinsam für die Stärkung der dritten Gewalt eintreten. 
Sie sind die Entscheider und dürften keinen Fuß breit 
Gerichtsbarkeit weniger in eigenem, mehr noch im Interesse 
der Rechtsgewährung für die Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen zulassen. Die freiwillige Gerichtsbarkeit ist 
Aufgabe der Justiz.

Im Dialog müssen Positionen ohne standespolitische 
Vorurteile erörtert, neu bestimmt und schließlich die Aufgaben 
der Justizorgane – Richter wie Rechtspfleger – für eine 
zukunftsfähige Justiz erarbeitet werden. Ein gemeinsames 
Konzept würde die politischen Entscheidungsträger erheblich 
unter Druck setzen. Legislative und Exekutive könnten so 
nicht mehr an den berechtigten Forderungen der dritten 
Gewalt vorbeigehen.

      Da

Martina Flüß wurde als Vorsitzende des Bundes Deutscher 
Rechtspfleger Brandenburg in ihrem Amt bestätigt.

@hkml^msng` ohg M^bm^ 05

trichterlichen Mitarbeiter der Gerichte, Staatsanwaltschaften 
sowie der Gerichts- und Jugendgerichtshilfe mit ihren Funk-
tionen aufzuführen, ist der BDR aufgerufen, eine besondere 
Regelung einzufordern, die dem Rechtspfleger als Entschei-
der neben dem Richter gerecht wird.

Zur Frage der funtkionalen Zweigliedrigkeit scheint die Er-
kenntnis durchzugreifen, dass die Ergebnisse der Evaluierung 
zur ZPO-Reform abgewartet und diese geprüft werden sollen.
Der flexible Richtereinsatz soll über personalrwirtschaftlich 
sinnvolle und verfassungsrechtlich zulässige Gesetzesände-
rungen weiter betrieben werden. Außerdem haben sich die 
Justizministerinnen und -minister dafür ausgesprochen, die 
Möglichkeit zur Übertragung eines weiteren Richteramtes 
nach § 27 Abs. 2 DRiG dadurch zu erweitern, dass durch die 
Streichung des Erfordernisses spezialgesetzlicher Zulassung 
in §27 Abs. 2 DRiG die generelle und gerichtsbarkeitsüber-
greifende Übertragung eines weiteren Rictheramtes ermög-
licht wird.
Der Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitgruppe 
„Aufgabenübertragung auf Notare“ wird zur Herbstkonferenz 
erwartet. Zur Neuorganisation des Gerichtsvollzieherwesens 
ergeht der Auftrag bis zur Herbskonferenz einen Vorschlag für 
die Änderung des Grundgesetzes, eien Diskussionsentwurf 
für ein Gerichtsvollziehergesetz sowie für eine Anpassung 
des Gerichtsvollzieherkostenrechts vorzulegen.
Außerdem befürworten sie, eine Öffnungsklausel zu 
schaffen, die es den Ländern ermöglicht, die Industrie- und 
Handelskammern sowie Handwerkskammern obligatorisch 
als Anmelde- und Vorprüfungsstelle des Handels-, 
Genossenschafts- und Partnerschaftsregisters vorzusehen.

Auch in puncto konsensualer Streitbeilegung werden die 
Ministerinnen und Minister deutlicher. So sollen die Rechts-
schutzversicherungen veranlasst werden, die außergericht-
liche Streitbeilegung durch Kostenanreize für den einzelnen 
Versicherungsnehmer zu honorieren. Das justizielle Verfah-
ren ist für Formen alternativer Konfliktbeilegung weiter zu 
öffnen. Die gerichtsinterne Mediation wird allerdings nur als 
Übergangslösung begriffen. Darüber scheint schon wieder 
das Damoklesschwert der Kosten zu schweben.
Letzter Punkt: Qualitätssicherung. Delegation der Personal- 
und Führungsverantwortung bleibt weiter unter dem Stichwort 
Führungsverantwortung für Richter und Staatsanwälte. Der 
Rechtspfleger als Geschäftsleiter scheint persona non grata, 
denn es ist nur die Rede, dass die Zuständigkeit zwischen 
Gerichts- und Behördenvorstand und Geschäftsleitung einer 
klaren Abgrenzung und Regelung bedarf.
Ach ja: Aktive Führung setzt eine angemessene Freistellung 
der Führungskräfte voraus. Wie wahr, wie wahr.
Das Führungsmanagement in der Justizverwaltung entdeckt 
die Managerqualitäten der Richter. Oder ist das nur 
beabsichtigte Weichenstellung für ...?

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
Sie sehen, die Grenzen zwischen Berichterstattung und Kom-
mentar sind zuweilen fließend. Es mag aber auch der Sicht 
und dem Temparement des Autors geschuldet sein, dass an 
irgendeiner Stelle die gewünschte objektive Distanz verloren 
geht. Ich danke für Ihr Verständnis.
       Da

Justizministerkonferenz 
29./ 30.06.2005
Weitere Beschlüsse zur Großen Justizreform

Die Justizministerinnen und -minister setzen am 29./ 30. Juni 
2005 in Dortmund ihren Weg reformerischen Denkens fort. 
Sie verabschieden die Leitlinien für ein einheitliches Gerichts-
verfassung- und Prozessrecht. Ein Gerichtsverfassungs- und 
PrDie Justizministerinnen und -minister setzen am 29./ 30. 
Juni 2005 in Dortmund ihren Weg reformerischen Denkens 
fort. Sie verabschieden die Leitlinien für ein einheitliches Ge-
richtsverfassung- und Prozessrecht. Ein Gerichtsverfassungs- 
und Prozessgesetz soll erarbeitet werden. Wenn es aber 
darum geht, im Interesse der Vollständigkeit „sämtliche nich-


